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Land Burgenland 

Abteilung 9 – EU, Gesellschaft und Förderwesen        
 

 

 

Amt der Bgld. Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 

                                                                
An 
alle burgenländischen Gemeinden und Magistrate 

 

Eisenstadt, am 14.09.2023 
Sachb.: Jeremie Hahnekamp 

Tel.: +43 57 600-2896 
E-Mail: post.a9-skf@bgld.gv.at 

Zahl:  A9/SKF.SEM-10000-3-2023 

Betreff: Richtlinie über die Gewährung der Förderung für die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel ordentlich Studierender; Beschlussfassung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 12.7.2023, GZ: A9/SKF.SEM-
10000-2, die Richtlinie über die Gewährung der Förderung für die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel ordentlich Studierender beschlossen. 
 
Die Förderung besteht in der Gewährung einer einmaligen finanziellen Zuwendung in Höhe von 
50% der nachgewiesenen Kosten für Semesternetz-, Monats- oder Jahreskarten bzw. 
Klimatickets, höchstens jedoch 76 Euro.  Als Förderwerber*in kommen Personen in Betracht, 
sofern sie 
 

• ihren Hauptwohnsitz bei Antragstellung seit mindestens sieben Monaten im Burgenland 
haben, 

• ordentlich Studierende an einer österreichischen öffentlichen Universität, Fachhochschule, 
pädagogischen Hochschule, Privathochschule oder Privatuniversität sind, 

• eine Semesternetz-, Monats-, Jahreskarte oder Klimaticket erworben und 

• in jenem Semester, in welchem die Förderung beantragt wird, das 26. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 

 
Burgenländische Studierende, welche im Burgenland studieren, sind nunmehr lt. dieser Richtlinie 
inbegriffen. 
 
Ein Antrag auf Gewährung der Förderung kann für das Sommersemester jeweils von 01. März bis 
15. Juli und für das Wintersemester von 01. Oktober bis 15. Februar des Kalenderjahres gestellt 
werden. Fällt der 15. Februar bzw. 15. Juli auf einen Samstag oder Sonntag, so gilt der nächste 
Werktag als letzter Tag der Frist. Antragstellungen außerhalb der Antragsfristen können nicht 
berücksichtigt werden. 
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Da gem. § 8 Abs. 1 das Amt der Burgenländischen Landesregierung die zuständige Förderstelle 
für die Behandlung eines Antrags auf Gewährung einer Förderung lt. der in Beilage 1 ersichtlichen 
Richtlinie ist, wird darauf hingewiesen, dass Organen des Amtes der Burgenländischen 
Landesregierung bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist Einsicht in alle relevanten Unterlagen zu 
gewähren ist, wobei über die Relevanz der Unterlagen das Prüforgan entscheidet. 
 
Es wird auch darauf hingewiesen, dass auf der Homepage des Landes Burgenland unter 
https://www.burgenland.at/themen/mobilitaet/semesterticket-1/ die Richtlinie über die Gewährung 
der Förderung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ordentlich Studierender sowie das 
Antragsformular abgerufen werden können. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für die Landesregierung: 
Die Abteilungsvorständin: 

MMag. Petra Jahn 
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